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Öffnungszeiten allgemein: 
Mo-Fr 8-12,  
Do 14-16 Uhr 

Straßenverkehrsamt Schwelm: Mo-Mi 7-12, *Mo+Di 12-15, *Do 8-18, Fr 7-12 Uhr 
Straßenverkehrsamt Witten: Mo, Mi-Fr 7-12, *Di 8-18, *Mo+Do 12-15 Uhr 
*nachmittags ausschließlich für Terminkunden der Kfz-Zulassungsstelle  

 

Kann ich für mein Kind eine Inklusionsassistenz (Schulbegleitung) 
beantragen? 

Eine Inklusionsassistenz (Schulbegleitung) wird gewährt, sofern Ihr Kind einen 
behinderungsbedingten Unterstützungsbedarf im Unterricht aufweist, der nicht von Seiten 
der Schule gedeckt werden kann. 
Hierbei bezieht sich der Unterstützungsbedarf nicht auf den pädagogischen Bereich, da eine 
Inklusionsassistenz keine Lerninhalte vermitteln darf. 

 
Beispielhafte Aufgaben eines Inklusionsassistenten sind: 

 Assistenz bei der Fortbewegung in der Schule 

 Assistenz bei der Nahrungsaufnahme 

 Assistenz beim Toilettengang  

 Assistenz beim An- und Ausziehen (Sportunterricht) 

 Assistenz im sozialen Umgang/Miteinander 

 
Es ist sinnvoll, die mögliche Beantragung bereits im Vorfeld mit der Schule zu besprechen. 
Eine Schulbegleitung wird nach Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen für Ihr Kind 
bewilligt. Kosten entstehen für Sie dabei nicht. 
 
 
 

Bei welcher Behörde muss ich den Antrag für mein Kind stellen? 

Die Schulbegleitung als Leistung der Eingliederungshilfe wird entweder vom Sozialhilfeträger 
(Sozialamt der Kreisverwaltung in Schwelm) oder vom Träger der örtlichen Jugendhilfe 
(Jugendamt des jeweiligen Wohnortes) gewährt. 

Ausschlaggebend dafür, bei welcher Behörde Sie Ihren Antrag stellen müssen, ist die 
Behinderungsform Ihres Kindes: 

 
Kinder mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung  

Sofern Ihr Kind eine (drohende) körperliche, geistige und mehrfache Behinderung hat, stellen 
Sie den Antrag bitte beim Sozialamt der Kreisverwaltung. 

 

Ansprechpartner 

Herr Stieglitz 

02336/ 93 2251 

Hauptstr. 92  

58332 Schwelm 

j.stieglitz@en-kreis.de 
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Kinder mit seelischer Behinderung 

Hat Ihr Kind eine entsprechend diagnostizierter (drohender) seelischer Behinderung, stellen 
Sie den Antrag bitte beim Jugendamt Ihres jeweiligen Wohnortes. 

 

Jugendamt Ennepetal (ebenfalls zuständig für Kinder aus Breckerfeld) 

Frau Rohleder 

02333/979 138 

Bismarckstr. 21 

58256 Ennepetal 

sarohleder@ennepetal.de 

 

Jugendamt Gevelsberg 

Frau Rose 

022332/ 771 125 

Rathausplatz 1 

58285 Gevelsberg 

jugendamt@stadtgevelsberg.de 

 

 

Jugendamt Hattingen 

Frau Lubisch 

02324/ 204 4232 

Bahnhofstr. 48 

45525 Hattingen 

j.lubisch@hattingen.de 

 

 

Jugendamt Herdecke 

Frau Lüth 

02330/ 611 363 

Goethestr. 14 

58313 Herdecke 

Baerbel.lueth@herdecke.de 

 

 

Jugendamt Schwelm 

Frau Rosendahl 

02336/801-198 

Moltkestr. 26 
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58332 Schwelm 

rosendahl@schwelm.de 

 

Jugendamt Sprockhövel 

Herr Kozay 

02339/917-364 

Rathausplatz 4 

45549 Sprockhövel 

Jens.kozay@sprockhoevel.de 

 

 

Jugendamt Witten  

Frau Preuß 

02302 581 - 5182 

Markstr. 16 

58452 Witten 

Jugendhiilfe-und-schule@stadt-witten.de 

 

 

Jugendamt Wetter 

Frau Göhl 

02335 840 336 

Bornstr. 2 

58300 Wetter 

Susanne-goehl@stadt-wetter.de 

 
 
 

Wie stelle ich den Antrag auf Inklusionsassistenz? 

Nehmen Sie postalisch, telefonisch oder per Mail Kontakt zu Ihrer oben genannten 
Ansprechperson auf und erklären Sie, dass Sie eine Inklusionsassistenz für Ihr Kind 
beantragen möchten. 

Sie erhalten daraufhin umgehend die notwendigen Antragsunterlagen. Füllen Sie die 
Unterlagen aus und schicken Sie diese zurück zu Ihrer zuständigen Behörde. 

 

Sollten sich Fragen beim Ausfüllen der Unterlagen ergeben, können Sie erneut Kontakt zu 
Ihrer Ansprechperson aufnehmen, die Ihnen gerne behilflich ist. 


